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Auszug aus dem 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz  

Vom 26. September 2002 
(Stand 29.10.2007, BGBl. Nr. 53 S. 2470) 

 

§ 55 Pflichten des Betreibers  

(1) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen und die ihm 
obliegenden Aufgaben genau zu bezeichnen. Der Betreiber hat die Bestellung des 
Immissionsschutzbeauftragten und die Bezeichnung seiner Aufgaben sowie Veränderungen in 
seinem Aufgabenbereich und dessen Abberufung der zuständigen Behörde unverzüglich 
anzuzeigen. Dem Immissionsschutzbeauftragten ist eine Abschrift der Anzeige auszuhändigen.  

(1a) Der Betreiber hat den Betriebs- oder Personalrat vor der Bestellung des 
Immissionsschutzbeauftragten unter Bezeichnung der ihm obliegenden Aufgaben zu 
unterrichten. Entsprechendes gilt bei Veränderungen im Aufgabenbereich des 
Immissionsschutzbeauftragten und bei dessen Abberufung.  

(2) Der Betreiber darf zum Immissionsschutzbeauftragten nur bestellen, wer die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Werden der zuständigen 
Behörde Tatsachen bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Immissionsschutzbeauftragte nicht 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt, kann sie 
verlangen, dass der Betreiber einen anderen Immissionsschutzbeauftragten bestellt. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates vorzuschreiben, welche Anforderungen an die Fachkunde und Zuverlässigkeit des 
Immissionsschutzbeauftragten zu stellen sind.  

(3) Werden mehrere Immissionsschutzbeauftragte bestellt, so hat der Betreiber für die 
erforderliche Koordinierung in der Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere durch Bildung 
eines Ausschusses für Umweltschutz, zu sorgen. Entsprechendes gilt, wenn neben einem oder 
mehreren Immissionsschutzbeauftragten Betriebsbeauftragte nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften bestellt werden. Der Betreiber hat ferner für die Zusammenarbeit der 
Betriebsbeauftragten mit den im Bereich des Arbeitsschutzes beauftragten Personen zu sorgen.  

(4) Der Betreiber hat den Immissionsschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, 
Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen und die 
Teilnahme an Schulungen zu ermöglichen.  

§ 56 Stellungnahme zu Entscheidungen des Betreibers  

(1) Der Betreiber hat vor Entscheidungen über die Einführung von Verfahren und Erzeugnissen 
sowie vor Investitionsentscheidungen eine Stellungnahme des Immissionsschutzbeauftragten 
einzuholen, wenn die Entscheidungen für den Immissionsschutz bedeutsam sein können.  

(2) Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei den Entscheidungen nach 
Absatz 1 angemessen berücksichtigt werden kann; sie ist derjenigen Stelle vorzulegen, die über 
die Einführung von Verfahren und Erzeugnissen sowie über die Investition entscheidet.  
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§ 57 Vortragsrecht  

Der Betreiber hat durch innerbetriebliche Organisationsmaßnahmen sicherzustellen, dass der 
Immissionsschutzbeauftragte seine Vorschläge oder Bedenken unmittelbar der Geschäftsleitung 
vortragen kann, wenn er sich mit dem zuständigen Betriebsleiter nicht einigen konnte und er 
wegen der besonderen Bedeutung der Sache eine Entscheidung der Geschäftsleitung für 
erforderlich hält. Kann der Immissionsschutzbeauftragte sich über eine von ihm vorgeschlagene 
Maßnahme im Rahmen seines Aufgabenbereichs mit der Geschäftsleitung nicht einigen, so hat 
diese den Immissionsschutzbeauftragten umfassend über die Gründe ihrer Ablehnung zu 
unterrichten.  

§ 58 Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz  

(1) Der Immissionsschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben 
nicht benachteiligt werden.  

(2) Ist der Immissionsschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Bestellung verpflichteten 
Betreibers, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, die den Betreiber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Immissionsschutzbeauftragter ist die 
Kündigung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung an gerechnet, 
unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Betreiber zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.  

§ 58a Bestellung eines Störfallbeauftragten  

(1) Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen haben einen oder mehrere Störfallbeauftragte zu 
bestellen, sofern dies im Hinblick auf die Art und Größe der Anlage wegen der bei einer Störung 
des bestimmungsgemäßen Betriebs auftretenden Gefahren für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft erforderlich ist. Die Bundesregierung bestimmt nach Anhörung der beteiligten 
Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
genehmigungsbedürftigen Anlagen, deren Betreiber Störfallbeauftragte zu bestellen haben.  

(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen, 
für die die Bestellung eines Störfallbeauftragten nicht durch Rechtsverordnung vorgeschrieben 
ist, einen oder mehrere Störfallbeauftragte zu bestellen haben, soweit sich im Einzelfall die 
Notwendigkeit der Bestellung aus dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Gesichtspunkt ergibt.  

§ 58b Aufgaben des Störfallbeauftragten  

(1) Der Störfallbeauftragte berät den Betreiber in Angelegenheiten, die für die Sicherheit der 
Anlage bedeutsam sein können. Er ist berechtigt und verpflichtet,  

1. auf die Verbesserung der Sicherheit der Anlage hinzuwirken,  

2. dem Betreiber unverzüglich ihm bekannt gewordene Störungen des 
bestimmungsgemäßen Betriebs mitzuteilen, die zu Gefahren für die Allgemeinheit und 
die Nachbarschaft führen können,  

3. die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen sowie die Erfüllung erteilter Bedingungen und Auflagen 
im Hinblick auf die Verhinderung von Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs der 
Anlage zu überwachen, insbesondere durch Kontrolle der Betriebsstätte in regelmäßigen 
Abständen, Mitteilung festgestellter Mängel und Vorschläge zur Beseitigung dieser 
Mängel,  
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4. Mängel, die den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie die technische 
Hilfeleistung betreffen, unverzüglich dem Betreiber zu melden.  

(2) Der Störfallbeauftragte erstattet dem Betreiber jährlich einen Bericht über die nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, 
die von ihm ergriffenen Maßnahmen zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 
schriftlich aufzuzeichnen. Er muss diese Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufbewahren.  

§ 58c Pflichten und Rechte des Betreibers gegenüber dem Störfallbeauftragten  

(1) Die in den §§ 55 und 57 genannten Pflichten des Betreibers gelten gegenüber dem 
Störfallbeauftragten entsprechend; in Rechtsverordnungen nach § 55 Abs. 2 Satz 3 kann auch 
geregelt werden, welche Anforderungen an die Fachkunde und Zuverlässigkeit des 
Störfallbeauftragten zu stellen sind.  

(2) Der Betreiber hat vor Investitionsentscheidungen sowie vor der Planung von Betriebsanlagen 
und der Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen eine Stellungnahme des 
Störfallbeauftragten einzuholen, wenn diese Entscheidungen für die Sicherheit der Anlage 
bedeutsam sein können. Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei den 
Entscheidungen nach Satz 1 angemessen berücksichtigt werden kann; sie ist derjenigen Stelle 
vorzulegen, die die Entscheidungen trifft.  

(3) Der Betreiber kann dem Störfallbeauftragten für die Beseitigung und die Begrenzung der 
Auswirkungen von Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs, die zu Gefahren für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft führen können oder bereits geführt haben, 
Entscheidungsbefugnisse übertragen.  

§ 58d Verbot der Benachteiligung des Störfallbeauftragten, Kündigungsschutz  

§ 58 gilt für den Störfallbeauftragten entsprechend.  

§ 58e Erleichterungen für auditierte Unternehmensstandorte  

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Förderung der privaten Eigenverantwortung für 
Unternehmen, die in ein Verzeichnis gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 7 Abs. 2 Satz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 
2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) eingetragen sind, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Erleichterungen zum Inhalt der 
Antragsunterlagen im Genehmigungsverfahren sowie überwachungsrechtliche Erleichterungen 
vorzusehen, soweit die diesbezüglichen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 
gleichwertig mit den Anforderungen sind, die zur Überwachung und zu den Antragsunterlagen 
nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
vorgesehen sind oder soweit die Gleichwertigkeit durch die Rechtsverordnung nach dieser 
Vorschrift sichergestellt wird. Dabei können auch weitere Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme und die Rücknahme von Erleichterungen oder die ganze oder teilweise 
Aussetzung von Erleichterungen, wenn Voraussetzungen für deren Gewährung nicht mehr 
vorliegen, geregelt werden. Ordnungsrechtliche Erleichterungen können gewährt werden, wenn 
der Umweltgutachter die Einhaltung der Umweltvorschriften geprüft hat, keine Abweichungen 
festgestellt hat und dies in der Gültigkeitserklärung bescheinigt. Dabei können insbesondere 
Erleichterungen zu  

1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen,  

2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen von Ermittlungsergebnissen,  
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3. Aufgaben des Immissionsschutz- und Störfallbeauftragten,  

4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und  

5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung  

vorgesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


